
 

 

 

 

Auszug aus der Niederschrift  
über die 17. Sitzung des Betriebsausschusses für 

den Eigenbetrieb Technische Dienste 
vom 21.11.2024 

 
TOP Betreff Vorlage 
 7 Satzung der Stadt Alsdorf über die Entsorgung des In-

haltes von Grundstücksentwässerungs-anlagen (Klein-
kläranlagen, abflusslose Gruben) 
hier:1. Änderung der Satzung der Stadt Alsdorf über die 
Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) 
vom 12.12.2017 

2024/0340/A66 
Vorberatung 
unverändert beschlos-
sen 

 
 

Herr Stv. Maul CDU-Fraktion fragte an um wie viele abflusslose Gruben es sich im 
Stadtgebiet handeln würden. 
 
Herr Spaltner Kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebes Technischen Diens-
tes der Stadt Alsdorf, dass es noch im Stadtgebiet 40 Gebäude gibt, die noch ab-
flusslose Gruben haben. Durch Mehrkosten der Fa. Schönmackers, die diese Gruben 
säubern, werden die Gebühren angepasst. 
 
Der Vorsitzende Herr Stv. Steinbusch merkte an, dass bei den aufgelisteten Kläran-
lagen Punkt. B  eine Zahl fehlte, die mittlerweile korrigiert wurde. 
 
Empfehlungsbeschluss: 
 
Der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf 
empfiehlt dem Rat der Stadt: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt: 
 
„Der Rat beschließt die 1. Änderung der Satzung der Stadt Alsdorf über die Entsor-
gung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, ab-
flusslose Gruben) gemäß Anlage 2.“ 
 
Die Änderungen treten am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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